
Ausführung des Wirtschaftsplans
- Allgemeines -

hier: Anschaffung von Kraftfahrzeugen

3.2.2.1

Kostenfreie Anschaffung von Fahrzeugen, die über die Vermie-
tung von Werbeflächen finanziert werden

Verschiedene Unternehmen bieten die kostenfreie Beschaffung von
Kraftfahrzeugen für den Dienstbetrieb an. Die Beschaffung der
Kraftfahrzeuge wird über die Anbringung von Werbung auf den
Kraftfahrzeugen finanziert.

Grundsätzlich steht die Möglichkeit der Anschaffung eines solchen
„Werbefahrzeugs“ auch den Einrichtungen der Universität Hannover
offen. 

Es ist hierbei jedoch Folgendes zu beachten:

Die Regelungen des Rd.-Schr. A Nr. 04/03, Gliederungsnr. 3.2.2.1 –
Kraftfahrzeugangelegenheiten – gelten sinngemäß. 
Es ist ein Antrag auf Genehmigung der Anschaffung eines „Werbe-
fahrzeuges“ an das Sachgebiet 51 der zentralen Verwaltung zu
stellen, dem der Entwurf des Vertrages mit dem beauftragten Unter-
nehmen beizufügen ist. Der Vertragsenwurf wird im Einzelfall vom
Rechtsdezernat überprüft.

Erst nach schriftlicher Genehmigung durch das Sachgebiet 51 darf
der Vertrag unterzeichnet und das Unternehmen mit der Beschaf-
fung des „Werbefahrzeugs“ beauftragt werden.

Für Rückfragen stehen Frau Böhm (Sachgebiet 11) unter der Tel.-
Nr. 2218 und Herr Lux (Sachgebiet 51) unter der Tel.-Nr. 2357 gern
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

gez. Wischwill
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